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Unbeschwert Urlaub machen 
im Trentino: Wellness, Spa 
und Körperpflege

Ein Urlaub im Trentino ist von Grund auf Wellness 
– schließlich bringt die wundervolle Natur selbst 
schon Körper und Geist in Einklang. Darüber hinaus 
gibt es aber auch hochmoderne Einrichtungen, in 
denen Sie am Pool entspannen oder beim Sport 
Ihren Ausgleich finden können. Alle Einrichtungen 
sind mittlerweile wieder für Sie geöffnet und 
warten darauf, Sie begrüßen zu dürfen.



Mit diesem kurzen Leitfaden wollen wir alle Vorsichtsmaßnahmen 
zusammenfassen, die für einen entspannten und sicheren 
Wellness-Aufenthalt sorgen sollen. Um Ihnen die Lektüre 
zu erleichtern, haben wir die Informationen nach Art der 
Dienstleistungen unterteilt: Wellness, Spa, Kosmetik & Friseure, 
Schwimmbäder sowie Sportzentren. 

So achten wir auf  
unsere Gäste

	 Bei Fieber oder erhöhter Körpertemperatur (ab 37,5 °C) 
müssen Sie zuhause bleiben. Möglicherweise wird beim 
Betreten der Einrichtung fiebergemessen.

	 Folgen Sie den Anweisungen des Personals. Halten Sie zu jeder 
Zeit den Mindestabstand von 1 Meter ein. Und tragen Sie – wo 
nötig – eine Atemschutzmaske. 

	 Nutzen Sie die zur Verfügung gestellten Desinfektionsmittel.

ALLGEMEINE HINWEISE



Wellness, Spa,  
Kosmetik & Friseure

 	Der Zutritt kann zeitlich gestaffelt sein, um 
Menschenansammlungen zu vermeiden. 

 	Bei Symptomen wie Fieber (ab 37,5 °C) sowie 
Husten, Atembeschwerden und anderen verwandten Covid-19-
Symptomen ist ein Besuch verboten.

 	 Jeder Gast muss in allen öffentlichen Räumen und in Bereichen 
wie Rezeption, Umkleiden und Toiletten eigenständig auf den 
Mindestsicherheitsabstand von 1 Meter achten.

 	Bei Minderjährigen oder Menschen mit Behinderung ist eine 
Begleitperson erlaubt. Bitte bei der Terminbuchung angeben.

 	Bei kosmetischen Behandlungen, für die Sie sich entkleiden müssen, 
werden Taschen oder ein eigener Bereich zur Aufbewahrung der 
Habseligkeiten zur Verfügung gestellt. 

 	Während der Behandlungen muss auch zwischen Gast und 
Dienstleister der Mindestsicherheitsabstand von 1 Meter eingehalten 
werden. Ist dies nicht möglich, müssen Atemschutzmasken getragen 
werden. Insbesondere bei ästhetischen Dienstleistungen, bei denen 
die Behandlung aus nächster Nähe durchgeführt wird, trägt der 
Dienstleister ein Schutzvisier und eine Schutzmaske.

 	Eine angemessene Reinigung und Desinfektion der Oberflächen sowie 
eine angemessene Desinfektion der Utensilien wird für jeden Gast bzw. 
nach jedem Schichtwechsel sichergestellt. 

 	 Räumlichkeiten müssen regelmäßig natürlich belüftet werden. 
Bitte haben Sie deshalb Verständnis für zeitweise offene Fenster.

 	 Die Benutzung von Sauna und türkischem Dampfbad ist nur mit 
Reservierung möglich. Zwischen einer Reservierung und der nächsten 
wird der Raum desinfiziert und gelüftet. In Unterkünften, die diese 
Einrichtungen anbieten, dürfen nur Personen des gleichen 
Haushaltes gleichzeitig Sauna oder Dampfbad nutzen.

 	Elektronische Zahlungsmethoden werden bevorzugt.



Schwimmbäder

 	Am Eingang sind Hinweistafeln angebracht, 
auf denen die Präventionsmaßnahmen und 
Verhaltensregeln erklärt sind.

 	Außerhalb des Wassers ist auf den Mindestsicherheitsabstand 
von 1 Meter zu achten, sofern die Personen nicht in einem 
Haushalt leben. Insbesondere bei Kindern muss diese Regel von 
Erziehungsberechtigten umgesetzt werden.

 	Um zu großen Ansammlungen im Wasser zu vermeiden, wird bei 
Bedarf der Zugang limitiert. Pro 7 Quadratmeter Wasseroberfläche 
darf sich eine Person im Becken aufhalten.  

 	 In Becken, die nicht zum Schwimmen gedacht sind, ist pro 4 
Quadratmeter Wasseroberfläche eine Person erlaubt.

 	Für Wasserspiele vorgesehene Becken sind in Schwimmbecken 
umgewandelt. Ausschließlich dort, wo der Mindestabstand trotzdem 
gewährleistet werden kann (7 qm Wasseroberfläche pro Person), 
können Rutschen und andere Spielmöglichkeiten genutzt werden.

 	Es können dafür Reservierungen notwendig sein.

 	 Im Bereich der Solarien und auf den Grünanlagen gilt ebenso der 
vorgeschriebene Mindestabstand zwischen Personengruppen. 

 	Sonnenbänke, Liegen, Sonnenschirme und andere von den Gästen 
benutzte Gegenstände werden nach jedem Benutzer desinfiziert.

 	Den Anweisungen des Personals ist auch im Wasser Folge zu leisten.

 	Allen Gästen werden Taschen oder ein eigener Raum zur 
Aufbewahrung der Habseligkeiten zur Verfügung gestellt. 

 	 In der Nähe des Eingangs, an den Kassen, in den Toiletten und in 
der Nähe von Sitzgelegenheiten stehen Desinfektionsspender für 
alle Gäste bereit.

 	 Aufblasbare Planschbecken sind aktuell gestattet.

 	 Das Sitzen auf Mauern, Terrassen oder Tribünen 
ist aktuell noch nicht gestattet.



 	Es kann eine Reservierung notwendig sein.

 	Am Eingang sind Hinweistafeln angebracht, auf denen die 
Präventionsmaßnahmen und Verhaltensregeln erklärt sind.

 	Es ist auf einen Mindestsicherheitsabstand von 1 Meter zu achten, 
sofern Sie sich nicht sportlich betätigen.

 	Bei sportlicher Betätigung ist ein Mindestabstand von 2 Metern 
einzuhalten.

 	Es stehen ausschließlich Sportgeräte zur Verfügung, die desinfiziert 
werden können. Informieren Sie sich beim Personal.

 	Vertauschen oder teilen Sie zu Ihrer eigenen 
Sicherheit niemals Flaschen, Gläser oder 
persönliche Gegenstände mit anderen Personen.

 	Für das Betreten der Sportbereiche sind spezielle 
Sportschuhe notwendig.

 	Den Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten.

 	Allen Gästen werden Taschen oder ein eigener Raum zur 
Aufbewahrung der Habseligkeiten zur Verfügung gestellt. 

Sportzentren


